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am:   05. Mai 2022 
Tagungsort:  Rathaus Jestetten, Sitzungssaal 
Beginn: 19:30 Uhr 
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Anwesend: 
Vorsitzender: Bürgermeister Dominic Böhler 

Mitglieder: GR Lothar Altenburger     CDU 
GR Jürgen Osswald    CDU 

 GR Dr.sc.tech.Konrad Schlude   CDU 
 GR’in Katja Steinbeißer     CDU 

GR Vincent Ziegler    CDU 
GR Andreas Merk     CDU 
 
GR‘in Stefanie Cox-Kübler   FWV  
GR’in Lotti Herrmann    FWV  

 GR’in Angelika Hämmerle     FWV  
 GR Michael Metzger     FWV  

 
GR’in Irmgard Bäumle     SPD 

 GR Peter Haußmann     SPD 
 GR Elio Ritacco      SPD 

GR Stephan Bierwagen     SPD 
 
GR Henry Brückel     GRÜNE 
GR Reimund Hartmann    GRÜNE 

 GR’in Gaby Kettner     GRÜNE 
 GR Markus Weißenberger   GRÜNE 
  

Ferner waren anwesend:  
Rechnungsamtsleiterin  
Ortsbaumeisterin  

 Hauptamtsleiterin Fischer als Schriftführerin 
 Städteplanerin zu TOP 1 
 Rechtsanwalt zu TOP 1 
 Städteplaner vom Planungsbüro zu TOP 2 
 Geschäftsführer von der Wirtschaftsregion zu TOP 3 
 

Zuhörer: 4 
 

Es fehlte: - 
 

Die Sitzungseinladung ist den Gemeinderäten am 27.04.2022 zugegangen mit Sitzungsvor-
lagen zu den TOP’en 1 und 2. 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Gegen die Erörterung 
der Tagesordnung entsprechend der Einladung werden keine Bedenken erhoben. Die Be-
schlussfähigkeit wird festgestellt. 

 



T A G E S O R D N U N G 
 
1. 7. Änderung des Bebauungsplans „Schaffhauser Straße – Saarstraße“ mit örtlichen 

Bauvorschriften; 
1.1 Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Offenlage und der Anhö-

rung der Träger öffentlicher Belange;  
1.2 Beschluss über die erneute Offenlage; 
 
2. 2. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Schopen“ und örtliche Bauvor-

schriften, Gemarkung Jestetten; 
2.1 Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) als Bebauungsplan der 

Innenentwicklung nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren; 
 
3. Beitritt zur Wirtschaftsregion (Wirtschaftsförderung für die Landkreise Lörrach und 

Waldshut); 
Beratung und Beschlussfassung; 

 
4. Bauanträge; 
4.1 Bauantrag zum Umbau und Neubau eines Wohnhauses, Nutzungsänderung Wirt-

schaftsgebäude in Wohnhaus, Flst.Nr. 45, Gemarkung Altenburg, Dorfstraße 8; 
4.2 Nachtragsbauantrag zur Änderung der Ansichten, Wandkonstruktion und Nebenräu-

me beim Autohaus und der Waschhalle, Dachvorsprünge entfallen, Reduzierung der 
Parkplatzüberdachung, Heizung mit Wärmepumpen, Flst.Nr. 3910 und Flst.Nr. 3914, 
Gemarkung Jestetten, Randenweg 22; 

4.3 Antrag auf Befreiung zum Wohnhausumbau mit Neubau Sitzplatzüberdachung und 
Neubau Holzschopf, Flst.Nr. 2530, Gemarkung Altenburg, Anwandel 9; 

4.4 Bauantrag zum Anbau an das bestehende Einfamilienhaus, Flst.Nr. 4686, Gemar-
kung Jestetten, Eisenbahnstraße 1; 

4.5 Antrag auf Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplans zum Neubau einer Ga-
rage, Flst.Nr. 5132/2, Gemarkung Jestetten, Kohlfirstweg 2; 

 
5. Bekanntgaben; 
5.1 der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung; 
5.1.1  Besetzung der Leitungsstellen in den Kindergärten Homberg, Kunterbunt und Wun-

derfitz 
5.1.2  Besetzung der Stelle Fachkraft für Abwassertechnik 
5.2 Sonstige Bekanntgaben; 
5.2.1  Einstellung einer Anerkennungspraktikantin 
 
6. Verschiedenes; 

-Keine Wortmeldungen.- 
 
7. Frageviertelstunde; 
7.1  Beitritt zur Wirtschaftsregion  
 



1. 
 

7. Änderung des Bebauungsplans „Schaffhauser Straße – Saarstraße“ mit örtlichen 
Bauvorschriften; 

 
1.1 Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Offenlage und der An-

hörung der Träger öffentlicher Belange;  
Bürgermeister Böhler begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt die Städteplanerin 
und den Rechtsanwalt sowie die im Zuhörerraum anwesenden Vertreter von Lidl. Als 
Sitzungsvorlage ist den Gemeinderäten neben der nachstehend abgedruckten Querlis-
te der eingegangenen Stellungnahmen mit Abwägungsvorschlag der geänderte Ent-
wurf des Bebauungsplans und ein Gutachten zu den Stellplätzen vom 30.03.2022 zu-
gegangen. Per Mail erhalten haben die Gemeinderäte die Unterlagen zum Umweltbei-
trag, zum Freiflächengestaltungsplan, zur schalltechnischen Untersuchung und zur 
Auswirkungsanalyse, die ihnen bereits zu früheren Sitzungen zugegangen sind.  







































Bürgermeister Böhler verweist auf die Vielzahl der Stellungnahmen, die in der oben 
abgedruckten Querliste erfasst sind. Zur Erläuterung gibt er das Wort an die Städtepla-
nerin weiter.  

 
Die Städteplanerin geht die einzelnen Stellungnahmen Punkt für Punkt durch und er-
läutert diese. Sie führt dabei unter anderem aus:  

 
Zu 1.1: Sie zeigt an Hand des Plans den Standort des Pylons. Dieser wird nachgetra-
gen. Die Bezeichnung Kiosk wird in Imbiss geändert.  

 
Zu 1.2: Zum Thema Altlasten wird bei den Hinweisen ein zusätzlicher Absatz aufge-
nommen.  

 
Zu 1.5: Der Rechtsanwalt erläutert, dass die Schallschutzmaßnahmen nicht über Re-
gelungen im Bebauungsplan festgesetzt werden können. Die bisherigen Regelungen 
wären deshalb nichtig. Stattdessen werden die Maßnahmen verbindlich über Auflagen 
in der Baugenehmigung und den Klauseln im städtebaulichen Vertrag.  

 
Zu 2 und 8: Die Städteplanerin erinnert daran, dass über die Argumente der IHK und 
des Handelsverbands schon im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung ausführlich disku-
tiert worden ist.  

 
Zu 3: Die Städteplanerin bestätigt, dass der Standort der neuen Trafostation verlegt 
werden soll. Im überarbeiteten Plan ist dafür ein Planzeichen enthalten.  

Der Gemeinderat beschließt mit 17 Stimmen bei zwei Gegenstimmen die abge-
gebenen Stellungnahmen gemäß der Beschlussvorlage abzuwägen.  

 
Die Städteplanerin geht nun auch die von der Öffentlichkeit abgegebenen Stellung-
nahmen entsprechend der Sitzungsvorlage durch. Zur Stellungnahme führt sie aus, 
dass es sich bei der Fläche bereits jetzt um ein Gewerbegebiet handelt. Zu der von ihm 
angesprochenen Bodenprüfung führt sie aus, dass in den Bebauungsplan ein Hinweis 
über die entsorgungsrelevante Fläche unter dem bisherigen Gebäude aufgenommen 
wird. Das Thema Verkehr sei in der Bürgerinformationssitzung intensiv behandelt wor-
den. Primär handle es sich hier um eine Umverteilung. Die Belieferung mit Waren und 
die damit verbundene Lärmbelastung werde im Rahmen der Baugenehmigung genau 
geregelt. Der Rechtsanwalt ergänzt, dass hier auch direkt die TA Lärm anwendbar 
wäre. Falls der Discounter sich nicht an die Regeln hält muss das Landratsamt als zu-
ständige Behörde eingreifen. Zu den ebenfalls angesprochenen Verschmutzungen be-
dauert die Städteplanerin, dass diese nicht geregelt werden können.  

 
Die Städteplanerin geht nun auf die sehr ausführlichen und qualifizierten Stellungs-
nahmen von Aldi Süd ein. Hier gibt es einige Änderungsanregungen denen teilweise 
gefolgt werden soll. Die angesprochenen formellen Fehler werden durch die empfohle-
ne erneute Offenlage geheilt. Zu den angesprochenen Unbestimmtheiten bei den 
textlichen Festsetzungen regt die Städteplanerin eine Anpassung in Ziffer 1.3 an, die 
weniger inhaltlich von Bedeutung ist aber schöner und richtiger klingt. In Bezug auf die 
Photovoltaik merkt die Städteplanerin an, dass hier die Zeit der Gemeinde in die 
Hände gespielt hat. Nun müsse man Stellplätze in gewissem Umfang ohnehin mit Pho-
tovoltaik überdachen. Die zeichnerischen Festsetzungen im Bebauungsplan bleiben 
erhalten. Der Rechtsanwalt ergänzt, dass diese Photovoltaikanlagen im Vertrag gere-
gelt sind unter Bezug auf die zeichnerische Darstellung im Plan. Die Städteplanerin 
geht auf die Festsetzungen zum Thema Lärm ein, die ebenfalls im Vertrag geregelt 
sind. Sie werden nun im Bebauungsplan nur noch als Hinweise aufgegriffen. Im Bau-
genehmigungsverfahren wird es dazu Auflagen in der Baugenehmigung geben. Die 
Städteplanerin geht auf den kritisierten Abwägungsergebnisfehler ein und den damit 
verbundenen Hinweis, dass es sich hier nicht um einen vorhabenbezogenen Bebau-



ungsplan handelt, der alle Einzelheiten der Nutzung regeln kann. Die Städteplanerin 
führt aus, dass es hier im Wesentlichen darum geht, das Thema Einzelhandel zu re-
geln.  

 
Gemeinderat Merk spricht das von Aldi unter Nr. 4.10 genannte Thema Nisthilfen an 
und frägt nach, ob Aldi selbst ebenfalls Nisthilfen aufgehängt hat. Gemeinderat Alten-
burger wundert sich darüber, dass es in einem Plan, mit dem sich so viele Fachleute 
über eine so lange Zeit beschäftigt haben, dennoch Abwägungsfehler und so viel An-
lass zur berechtigten Kritik geben kann. Die Städteplanerin führt dies unter anderem 
darauf zurück, dass der Rechtsanwalt nicht von Anfang an beim Verfahren beteiligt 
war. Außerdem wäre es ihrer Ansicht nach besser gewesen, einen vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan zu machen. Man habe sich dagegen entschieden, wodurch einige 
Fehler entstanden seien. Auch sie habe Fehler begangen. Inhaltlich sei allerdings 
nichts Gravierendes zu bemängeln. Der Rechtsanwalt bestätigt, dass diese Verfahren 
inzwischen ungeheuer komplex geworden sind. Gerade bei Bebauungsplänen im Zu-
sammenhang mit Einzelhandel ginge ohne rechtliche Betreuung nichts mehr. Bei die-
sen Bebauungsplänen müsse man mit potenten Gegnern rechnen.  

 
Die Städteplanerin wendet sich nun den Stellungnahmen vom Zahnarzt zu. Hier seien 
drei Aspekte zu unterscheiden. Dies sei zum einen die Zufahrtsregelung, zum zweiten 
die Verschiebung des Gebäudes Denkinger und zum dritten der Parkplatz. Zum Aspekt 
Zufahrt erläutert sie zunächst die aktuelle Situation. Die Zufahrt vom Zahnarzt befindet 
sich nur zur Hälfte auf seinem eigenen Grundstück. Die andere Hälfte gehört zum 
früheren Grundstück. Im Grundbuch abgesichert seien jedoch nur die ersten paar Me-
ter. Der Rechtsanwalt erklärt, dass es sich hier um eine privatrechtliche Streitigkeit 
handelt, die die Gemeinde nichts angeht.  

 
Die Städteplanerin führt aus, dass bei der Version zur frühzeitigen Beteiligung noch 
keine Zufahrtsmöglichkeit für den Zahnarzt über den Parkplatz des Nachbargrund-
stücks vorgesehen gewesen sei. Zur ersten Offenlage habe man diese Möglichkeit ge-
schaffen. Sie sieht eine Öffnung in der Grenze zwischen Lidl und Zahnarzt vor, über 
die der Zahnarzt auf sein Grundstück fahren kann. Das Büro habe den Auftrag zu prü-
fen, wie die Zu- und Abfahrt zu den Garagen und Stellplätzen vom Zahnarzt funktionie-
ren kann. Zu berücksichtigen sei außerdem die Tiefgaragenabfahrt. Der Rechtsanwalt 
führt aus, dass es keinen zivilrechtlichen Anspruch gebe über ein Nachbargrundstück 
fahren zu dürfen. Erst recht gebe es keinen Anspruch darauf, dass die Gemeinde die-
ses Problem im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens löst. Es habe vor Ort ein 
Gespräch mit dem Arzt gegeben, das eigentlich harmonisch abgelaufen sei, in dem er 
aber klar gesagt habe, dass er auf jeden Fall gegen den Bebauungsplan klagen werde. 
Der Rechtsanwalt ist der Ansicht, dass man im Rahmen der Planung alles getan ha-
be, um ein Problem zu lösen, das kein Problem der Gemeinde sei. Die Schaffung einer 
Zufahrtsmöglichkeit über den Parkplatz Lidl sieht er als größtmögliches Entgegen-
kommen bei der Planung.  

 
Die Städteplanerin zeigt die Zufahrtsproblematik anhand des Plans. Die Zufahrt von 
vorne sei nicht möglich. Man habe deshalb den Grünstreifen unterbrochen, um die Zu-
fahrt über den Parkplatz Lidl zu ermöglichen. Sie weist jedoch darauf hin, dass eine 
Zufahrt ohne Veränderung dann nicht möglich wäre. An der Grenze zwischen Lidl und 
Dr. Hamm könne man sich zum Beispiel eine Zaunlösung mit einer Schranke vorstel-
len. Der Rechtsanwalt ergänzt jedoch, dass die Gemeinde es nicht regeln kann, ob 
Lidl eine solche Lösung zulässt.  

 
Die Städteplanerin geht nun auf den zweiten Aspekt ein. Der Zahnarzt verlange, dass 
das Gebäude des Biomarktes zurückversetzt wird. Sie erläutert dazu die Vorgaben des 
bisherigen Bebauungsplans. Das Baufenster im neuen Bebauungsplan sei kleiner als 



bisher. Erklärtes Ziel der Gemeinde sei gewesen, keine Parkplätze entlang der Straße 
zuzulassen.  

 
Zum dritten Aspekt führt die Städteplanerin aus, dass der Zahnarzt die Anzahl der 
Stellplätze als zu niedrig bemängelt hat. Sie verweist dazu auf das neu vorgelegte er-
weiterte Gutachten, das sich mit der Anzahl der Stellplätze beschäftigt. Es bestätigt die 
ausreichende Anzahl. Zu den genannten 95 Mitarbeitern merkt die Städteplanerin an, 
dass diese natürlich niemals alle gleichzeitig anwesend sind.  

 
Gemeinderat Merk fragt nach dem Sinn des Satzes „Nach unverbindlicher Einschät-
zung der Gemeinde erzeugt der Bebauungsplan keine Erschließungsbeitragspflicht…“. 
Die Städteplanerin verweist dazu auf den Inhalt der Stellungnahme des Zahnarzt, die 
hier zusammengefasst worden ist. Die Linksabbiegespur zahle der Verursacher.  

 
Auf Frage von Gemeinderat Ritacco zeigt die Städteplanerin den geplanten Imbiss-
standort auf dem Plan. Die Städteplanerin geht außerdem auf die von den Behörden 
geforderte Fußwegeverbindung zwischen Aldi und Lidl ein. Bei einer Ablehnung durch 
Aldi müsse dies der Bürgermeister regeln. Die Fußverbindung sei schon heute da, al-
lerdings bisher versetzt. Künftig sei das Niveau beider Grundstücke gleich. Ohne Anle-
gung eines Fußweges wird sich zwangsläufig ein Trampelpfad etablieren. Der Rechts-
anwalt bedauert, dass die Gemeinde in dieser Sache kein Druckmittel gegen Aldi hat. 
Gemeinderat Ritacco frägt nach, was passieren würde, wenn Aldi zum Beispiel einen 
Zaun zwischen beiden Grundstücken errichten würde. Die Städteplanerin hält dies 
nicht für wahrscheinlich, da Aldi sich dadurch ins eigene Fleisch schneiden würde. Not-
falls gehen die Kunden außen um das Grundstück herum.  

 
Gemeinderätin Steinbeißer ist in der Argumentation der Stellungsnahmen aufgefal-
len, dass einerseits mehr Lärm befürchtet wird, andererseits aber von einer Reduzie-
rung der Schweizer Kundenzahl ausgegangen wird. Dies widerspreche sich. Der 
Rechtsanwalt bestätigt, dass man nicht regeln kann, welche Kunden kommen werden. 
In Bezug auf das Thema Lärm verweist er erneut auf die TA Lärm.  

Der Gemeinderat beschließt mit 17 Stimmen bei zwei Gegenstimmen die abge-
gebenen Stellungsnahmen der Behörden der Träger öffentlicher Belange und 
der Öffentlichkeit gemäß der Beschlussvorlage abzuwägen.  

 
1.2 Beschluss über die erneute Offenlage; 

Bürgermeister Böhler empfiehlt mit Blick auf die zahlreichen Stellungnahmen den 
Bebauungsplan erneut in kompletter Form auszulegen.  

Der Gemeinderat stimmt dem geänderten Bebauungsplanentwurf zu und be-
schließt einstimmig eine erneute Offenlage in kompletter Form. 

 
Es wird bestätigt, dass an der Beratung und Beschlussfassung zu Tagesordnungs-
punkt 1.1 und 1.2 keine befangenen Gemeinderäte teilgenommen haben.  

 
2. 

 
2. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Schopen“ und örtliche Bauvor-
schriften, Gemarkung Jestetten; 

 
2.1 Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) als Bebauungsplan 

der Innenentwicklung nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren; 
Den Gemeinderäten ist als Sitzungsvorlage der Entwurf für den Aufstellungsbeschluss 
der Bebauungsplanänderung zugegangen, von dessen Abdruck hier abgesehen wird. 
Bürgermeister Böhler erläutert, dass der Bebauungsplan das USSC Gebäude betrifft, 
für das der bisherige Bebauungsplan äußerst restriktive Vorgaben in Bezug auf die 



Nutzung gemacht hat. Er stellt den Städteplaner vom Planungsbüro vor und erteilt ihm 
das Wort.  

 
Der Städteplaner zeigt an Hand eines Luftbildes und eines Lageplans zunächst ein-
mal die Abgrenzung des Gebietes um das es hier geht. Es handelt sich um einen Teil 
des Bebauungsplans Gewerbegebiet Schopen. Betroffen ist das Grundstück Flst.Nr. 
3950/1. Er geht kurz auf die Historie und die Entwicklung des Bebauungsplans Gewer-
begebiet Schopen ein, der für dieses Grundstück, wie auch schon der Flächennut-
zungsplan, ein Sondergebiet vorsieht. Als Anlass für die geplante Änderung nennt der 
Städteplaner den Antrag des Eigentümers auf Änderung der Nutzungsmöglichkeiten, 
die bisher geschossbezogen geregelt waren. Er zitiert sodann für die anwesenden Zu-
hörer die im Entwurf genannten Ziele und Zwecke des Bebauungsplans. Zum weiteren 
Vorgehen führt er aus, dass nun die Lösungsschritte untersucht werden sollen und Ab-
stimmungen mit Fachbehörden und der Gemeinde anstehen. Wenn alle Unterlagen 
vorliegen wird der Bebauungsplanentwurf aufgestellt und er kommt wieder in den Ge-
meinderat, um diesen vorzustellen. Beim jetzigen Verfahrensstand des Aufstellungsbe-
schlusses geht es nur darum, die Ziele und Zwecke darzustellen und den Umriss des 
Plangebietes festzulegen.  

 
Gemeinderat Dr. Schlude tut sich schwer mit der hier bezweckten Einzelberechtigung 
für eine Spielothek. Der Städteplaner erinnert daran, dass es sich dabei um eine Ent-
scheidung des Gemeinderats handelt. Am bisherigen Standort sei die bestehende 
Spielothek nicht mehr zulässig. Mit der Änderung des Bebauungsplans ermögliche 
man ihr den weiteren Bestand. Im Umkreis von 500 Metern sei dann keine weitere 
Spielothek mehr zulässig. Auch Bürgermeister Böhler erinnert daran, dass über die-
ses Thema im Gemeinderat bereits entschieden worden ist.  

 
Gemeinderat Haußmann spricht das Thema Stellplätze in der Tiefgarage des USSC 
Gebäudes an. Diese seien zurzeit alle an private Nutzer vermietet. Für einen Stell-
platznachweis dürften sie somit untauglich sein, da keine Doppelnutzung eines Stell-
platzes möglich ist.  

 
Der Städteplaner betont, dass im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens die An-
zahl der notwendigen Stellplätze festgelegt wird. Die Kontrolle sei allerdings ein ande-
res Thema.  

Der Gemeinderat fasst einstimmig den Aufstellungsbeschluss zur zweiten Än-
derung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Schopen“ mit örtlichen Bauvor-
schriften. Die Durchführung erfolgt als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren.  

 
Es wird bestätigt, dass an der Beratung und Beschlussfassung keine befangenen Ge-
meinderäte teilgenommen haben.  

 
3. 

 
Beitritt zur Wirtschaftsregion (Wirtschaftsförderung für die Landkreise Lörrach und 
Waldshut); 
Beratung und Beschlussfassung; 

 
Bürgermeister Böhler begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt den Geschäftsführer und 
erteilt diesem das Wort um die Wirtschaftsregion und deren Tätigkeit vorzustellen.  
 
Der Geschäftsführer führt aus, dass es in den beiden Landkreisen Waldshut und Lörrach 
jeweils eine Geschäftsstelle gibt mit insgesamt 42 Gesellschaftern. Er stellt sein Team vor, 
das aktuell um zwei weitere Mitarbeiter wachsen wird, da die Wirtschaftsregion expandiert. 
Er geht kurz auf das Ergebnis eines Strategieworkshops ein und aktuelle Themen wie zum 



Beispiel die Digitalisierung. Unternehmen werden angesprochen und nach deren Problemen 
befragt. Es werden Workshops angeboten und Enabling Maßnahmen. Als Beispiel nennt er 
eine Roadshow vor Corona, die von den IHK Standorthelden mitorganisiert worden ist. Auf 
diese Weise wird Know-how von außen in die Kommunen transportiert. Als Stichwort nennt 
er Zukunftslabor Smart Region. Ein wichtiger Aspekt ist auch der Zugang zu Fördermitteln. 
Die Wirtschaftsregion ist Ansprechpartner für das Wirtschaftsministerium. Eine landesweite 
Plattform sei in Planung. Neben einem Imagefilm für die Region wird es auch individuelle 
Maßnahmen geben, wie zum Beispiel einen Jobbus, einen Austausch unter Personalern, 
einen „Spickzettel“ zu Arbeitskräften aus dem Ausland und ein branchenoffenes Netzwerk für 
Firmen. Im Pool mit anderen wird es Unternehmertreffs und Veranstaltungsreihen geben. 
Auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sei ein Thema und natürlich auch das 
Standortmarketing. Die Wirtschaftsregion betreibe Lobbyarbeit für die Region. Von ihr stam-
me auch die Grenzgängerstatistik.  
 
Zum Abschluss seiner Ausführungen erklärt der Geschäftsführer wie man Gesellschafter 
wird. Nach dem Gemeinderatsbeschluss erfolgt ein entsprechender Antrag und anschlie-
ßend der Gang zum Notar. Es fallen einmalige Kosten in Höhe von 250 € und jährliche Kos-
ten in Höhe von 0,57 € pro Einwohner an.  
 
Gemeinderat Dr. Schlude frägt nach, ob die Wirtschaftsregion eine spezielle Idee für die 
Gemeinde Jestetten hat, die aus deren Sicht am „Ende der Welt“ liegt. Der Geschäftsführer 
bestätigt, dass ein individuell erstelltes Standortprogramm mitgebracht wird. Dafür müsse 
man im Vorfeld mit dem Bürgermeister zusammensitzen. Es sind auch Treffen mit Unter-
nehmen vorgesehen, in denen es um Themen wie Unternehmensnachfolge oder um den 
Abruf von Fördermitteln geht. Am Anfang wird dazu eine Großveranstaltung durchgeführt 
werden. 
 
Gemeinderat Altenburger betont die Notwendigkeit, dass sich die Gemeinde mit dem The-
ma Wirtschaftsförderung beschäftigt. In Jestetten war immer Einzelhandel ein großes The-
ma, das sich allerdings in letzter Zeit auf den Bereich Lebensmittel verengt hat. Im Rahmen 
der Wirtschaftsförderung müsste man untersuchen, ob man den Einzelhandelsstandort wie-
der stärken und/oder andere Gewerbebereiche entwickeln könne. Der Wille zur Wirtschafts-
förderung sei immer da gewesen. Ihm sei es jedoch wichtig, dass der Nutzen eines Beitritts 
erkennbar ist.  
 
Der Geschäftsführer bestätigt, dass der Versuch unternommen werden soll, den örtlichen 
Einzelhandel zu stärken. Hier könnte auch die Digitalisierung unterstützen, ebenso die Hilfe 
beim Abruf von Fördermitteln. Er betont an dieser Stelle jedoch, dass die Wirtschaftsregion 
den Wirtschaftsförderer vor Ort nicht ersetzen kann. Ihm sei es wichtig, die örtlichen und 
überörtlichen Kräfte zu bündeln.  
 
Gemeinderätin Bäumle stellt fest, dass die Region zwar über viel Dienstleistungsunterneh-
men aber nicht über Industrie verfügt. Sie bemängelt ein fehlendes Konzept und betont die 
Notwendigkeit dieses zu entwickeln. Der Geschäftsführer erklärt, dass die Wirtschaftsregi-
on gemeinsam mit Baden-Württemberg international an einer landesweiten Plattform arbei-
tet. Wichtig sei der Zugang für Fördertöpfe. In vielen Gemeinden sei es bereits so, dass Un-
ternehmen sich ansiedeln wollen, aber dass dafür keine Bauplätze mehr vorhanden sind.  
 
Gemeinderat Merk erinnert daran, dass die Gemeinde vor ca. 15-20 Jahren schon einmal 
den Beitritt zur Wirtschaftsregion abgelehnt hat. Die Nachbargemeinde Lottstetten dagegen 
sei bereits Mitglied. Er geht davon aus, dass es in der Wirtschaftsregion mehr um überge-
ordnete Dinge gehen wird, erhofft sich aber auch eine Nische für Jestetten. Er fragt nach der 
Möglichkeit eines Austritts. Der Geschäftsführer erklärt, dass es bisher erst einen Austritt 
gegeben habe und auch diesen nur auf Grund einer Fusion von zwei Mitgliedern. Ein Austritt 
sei möglich durch Kündigung. Auch dieses Verfahren laufe wieder über den Notar. Die ein-
malige Zahlung von 250 € ist dann verloren.  



 
Bürgermeister Böhler fasst zusammen, dass die Idee hinter der Wirtschaftsregion sei, sich 
zu vernetzen und Informationen abzugreifen, sowie auf den Standort aufmerksam zu ma-
chen.  
 
Gemeinderätin Cox-Kübler frägt nach dem Zusammenhang mit der Hochrheinkommission. 
Der Geschäftsführer antwortet, dass die Wirtschaftsregion mit der Hochrheinkommission 
zusammenarbeitet, aber unterschiedliche Zielgruppen erfasst.  
 
Gemeinderat Hartmann spricht die zahlreichen Gewerbebetriebe an, die die Gemeinde in 
den letzten Jahren verloren hat. Es sei deshalb höchste Zeit, sich um Wirtschaftsbetriebe zu 
bemühen, allerdings nicht nur um Discounter. Die Wirtschaftsregion sei ein neuer Ansprech-
partner, aber keine Garantie auf Besserung. Der Geschäftsführer bestätigt, dass keine Ga-
rantie gegeben werden kann, wenn auch das Unternehmen in letzter Zeit einiges auf die 
Beine gestellt habe.  
 
Gemeinderätin Steinbeißer erzählt, dass sie als Unternehmerin sich um Fördermittel für 
Digitalisierung bemüht habe. Damals habe es geheißen, dass nur große Unternehmen sol-
che Fördermittel bekommen können. Auch das Thema Mitarbeiter sei ein großes Thema bei 
den örtlichen Betrieben. Der Geschäftsführer erklärt, dass die Wirtschaftsregion kein Spe-
zialist in diesen Bereichen sei, aber entsprechende Fachleute an der Hand habe. Gemein-
derätin Steinbeißer bekräftigt nochmals, dass der Anschluss in Bezug auf die Digitalisie-
rung notwendig sei, ebenso wie die dazu erforderlichen Fördermittel.  
 
Gemeinderat Weißenberger ist skeptisch in Bezug auf den tatsächlichen Nutzen der Mit-
gliedschaft. Seiner Erfahrung nach wird es in Bezug auf die Gewerbeansiedlung immer grö-
ßere Cluster geben. Jestetten dagegen sei von allem weit weg. Der Geschäftsführer sichert 
zu, sich besonders anzustrengen und auch zu den Gemeinden zu kommen. Vor allem den 
Austausch im Rahmen eines Unternehmernetzwerkes hält er für besonders wertvoll. Ge-
meinderat Brückel glaubt mit Blick auf die Verkehrserschließung nicht daran, dass es wie-
der gelingen könnte, Industrie nach Jestetten zu locken.  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Beitritt.  
 

4. 
 
Bauanträge; 

 
4.1 Bauantrag zum Umbau und Neubau eines Wohnhauses, Nutzungsänderung 

Wirtschaftsgebäude in Wohnhaus, Flst.Nr. 45, Gemarkung Altenburg, Dorfstraße 
8; 
Bürgermeister Böhler stellt das Bauvorhaben anhand von Lageplan und Ansichten 
kurz vor. Er ist der Ansicht, dass sich das Objekt auch in Bezug auf die Höhe einfügen 
wird. Die Ortsbaumeisterin ergänzt, dass zwei Stellplätze und zwei Garagen vorge-
sehen sind. Gemeinderat Altenburger bemängelt die turmartige Wirkung des Objek-
tes. Gemeinderat Ziegler frägt nach der Ausfahrt auf die Dorfstraße. Die Ortsbau-
meisterin zeigt diese anhand des Lageplans. Bürgermeister Böhler ergänzt, dass 
das Landratsamt diese Zufahrtsmöglichkeit prüfen muss. Gemeinderat Dr. Schlude 
erkundigt sich, ob die bisher schlechte Übersichtlichkeit gleichbleiben wird. Die Orts-
baumeisterin geht davon aus. Der Bauherr reiße das bisher bestehende Gebäude bis 
auf die Kellermauern ab und baut es darauf wieder auf. Gemeinderat Osswald emp-
findet das Gebäude nicht als schön, geht aber davon aus, dass die Gemeinde dagegen 
nichts wird machen können. Es sei immerhin das einzige Haus in der Straße, das nicht 
zweistöckig war. Die turmartige Wirkung führt er darauf zurück, dass es auf einem So-
ckel steht.  

Der Gemeinderat stimmt dem Bauvorhaben mit 12 Stimmen bei 6 Gegenstim-
men und einer Enthaltung zu.  



 
4.2 Nachtragsbauantrag zur Änderung der Ansichten, Wandkonstruktion und Neben-

räume beim Autohaus und der Waschhalle, Dachvorsprünge entfallen, Reduzie-
rung der Parkplatzüberdachung, Heizung mit Wärmepumpen, Flst.Nr. 3910 und 
Flst.Nr. 3914, Gemarkung Jestetten, Randenweg 22; 
Bürgermeister Böhler erläutert, dass es hier bereits eine Baugenehmigung gibt, die 
jedoch in einzelnen Punkten abgeändert werden soll, zum Beispiel durch den Einbau 
einer Pelletheizung, durch die Stellplatzüberdachung, die nicht mehr durchgängig er-
folgen soll, durch die geschlossene Wandausführung und eine geänderte Nutzung. 
Gemeinderätin Steinbeißer ist es vor allem wichtig, dass die Bauherren endlich ein-
mal mit dem Bau beginnen.  

  Der Gemeinderat nimmt den Bauantrag zu Kenntnis.  
 
4.3 Antrag auf Befreiung zum Wohnhausumbau mit Neubau Sitzplatzüberdachung 

und Neubau Holzschopf, Flst.Nr. 2530, Gemarkung Altenburg, Anwandel 9; 
Bürgermeister Böhler führt aus, dass hier unter anderem die energetische Sanierung 
des Daches mit dem Einbau von zwei Gaupen geplant ist. Befreiung wurde beantragt 
wegen der Überschreitung des Baufensters mit der Terrassenüberdachung. Nicht be-
antragt worden sei die notwendige Befreiung für die beiden Gaupen, die der Gaupen-
satzung widersprechen. Die Ortsbaumeisterin erläutert, dass mit den Gaupen ein Ab-
stand von 1,50 Meter zum Ortgang eingehalten werden muss.  

Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag einstimmig zu, allerdings ohne Ent-
scheidung hinsichtlich der Befreiung der Regelungen der Dachgaupensatzung.  

 
4.4 Bauantrag zum Anbau an das bestehende Einfamilienhaus, Flst.Nr. 4686, Gemar-

kung Jestetten, Eisenbahnstraße 1; 
Bürgermeister Böhler erläutert, dass der Bauherr einen Wintergarten an sein Einfami-
lienhaus anbauen möchte. Da es sich dabei nicht um das Hauptdach handelt sei für 
den Wintergarten ein Flachdach möglich. Abstandsflächen werden teilweise nicht ein-
gehalten, was in diesem Fall allerdings zulässig ist.  

  Der Gemeinderat nimmt den Bauantrag zu Kenntnis.  
 
4.5 Antrag auf Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplans zum Neubau einer 

Garage, Flst.Nr. 5132/2, Gemarkung Jestetten, Kohlfirstweg 2; 
Bürgermeister Böhler zeigt an Hand des Lageplans wo die Garage ursprünglich ge-
plant war. Da der Gemeinderat die dafür erforderliche Befreiung verweigert hat, musste 
der Bauherr umplanen. Die Garage ist jetzt teilweise eingegraben und das Dach soll 
begrünt werden. Gemeinderat Dr. Schlude äußert mit Blick auf die Nachbarn seine 
Befürchtung, dass es hier einen Präzedenzfall geben könnte. Die Ortsbaumeisterin 
teilt diese Bedenken nicht und verweist auf die besondere Ausnahmesituation des 
Grundstücks. Darüber hinaus gebe es Absprachen mit den Nachbarn. Die Dachbegrü-
nung müsse man intern noch besprechen. Sie sei nicht Bestandteil der Baugenehmi-
gung.  
 Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag einstimmig zu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. 
 
Bekanntgaben; 

 
5.1 der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung; 
5.1.1 Besetzung der Leitungsstellen in den Kindergärten Homberg, Kunterbunt und 

Wunderfitz; 
Bürgermeister Böhler gibt bekannt, eine neue Leiterin des Kindergartens Wunderfitz, 
eine neue Leiterin des Kindergartens Kunterbunt und eine neue Leiterin der Kinderta-
gesstätte Homberg bestellt worden sind.  

 
5.1.2 Besetzung der Stelle Fachkraft für Abwassertechnik; 

Bürgermeister Böhler gibt bekannt, dass die Stelle der Fachkraft für Abwassertechnik 
in der letzten Gemeinderatssitzung nicht besetzt werden konnte. Die Stelle wird neu 
ausgeschrieben.  

 
5.2 Sonstige Bekanntgaben; 
5.2.1 Einstellung einer Anerkennungspraktikantin; 

Bürgermeister Böhler gibt bekannt, dass jemand zum neuen Kindergartenjahr als 
Anerkennungspraktikantin eingestellt worden ist. 

 
6. 

 
Verschiedenes; 

 
-Keine Wortmeldungen.- 
 

7. 
 
Frageviertelstunde; 

 
7.1 Beitritt zur Wirtschaftsregion Südwest GmbH 

Ein Bürger stellt fest, dass immer mehr kleine Betriebe im Einzelhandel verschwinden 
und macht dafür den Onlinehandel verantwortlich. Er ist der Meinung, dass die Ge-
meinde Industrie nach Jestetten locken sollte und nennt dafür Beispiele von früher. 
Bürgermeister Böhler erhofft sich vom Beitritt Kontakte, die geknüpft werden können 
und eine bessere Vernetzung.  

 
 
Vorsitzender        Gemeinderat: 
 
 
 
 
 
 
 
Schriftführerin 
 


